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Vorwort

Herbert
Huber

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Hat Arbeits- und Gesundheitsschutz 
auch etwas mit Unterrichtsqualität 
zu tun? Fördert ein guter Arbeits- und 
Gesundheitsschutz die Leistungsfä-
higkeit der Kolleginnen und Kollegen 
auf einer langen Zeitachse? 

Die Weiterentwicklung des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes an den 
Schulen muss nach Auffassung des 
Berufsschullehrerverbands ein prio-
ritäres Ziel der Landesregierung sein. 
Mit dem Ergebnis und dem Konzept 
der sog. Wacker-Kommission aus 
dem Jahr 2008 liegen bereits hervor-
ragende Blaupausen als gute Grund-
lage in den Schubladen der Parteien. 

Das BLV-Referat Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz entwickelt Konzepte 
zur Einführung und Fortentwicklung 
eines modernen betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements mit dem Ziel 
einen strukturierten und nachhal-
tigen Gesundheitsschutzes für die 
Lehrerinnen und Lehrer an den Beruf-
lichen Schulen zu etablieren. Die par-
tiell angelegten einzelnen Arbeits- 
und Gesundheitsschutzmaßnahmen 
müssen zu einem wirkungsvollen 
System weiterentwickelt werden. In 
diesem Kontext sollten die arbeits-
medizinischen Dienste im Bereich der 
Kultusverwaltung hinsichtlich ihrer 
Wirksamkeit evaluiert werden.

Der Arbeits- und Gesundheitsschutz 
hat im Berufsschullehrerverband eine 
große und lange Tradition. Ehrenvor-
sitzender Gerd Baumer schuf in Ver-
handlungen das Fundament für einen 
Arbeits- und Gesundheitsschutz. Sei-
ne Nachfolgerin Jutta Schenk führt 
das Referat engagiert und geschickt 
weiter. Beispielsweise fasst die im Re-
ferat erarbeitete Stellungnahme zum 
Arbeits- und Gesundheitsschutz die 
wesentlichen BLV-Forderungen über-
sichtlich zusammen. Sie wird in Poli-
tik und Verwaltung als Grundlage für 
Gespräche eingespeist. Tatsächlich 
weisen Untersuchungen darauf hin, 
dass die Beurteilung des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes als ausgabenin-
tensives Betätigungsfeld die Vorteile 
für die Organisation – hier die Schu-
le - vernachlässigt. Eine weitsichtige 
Betriebliche Gesundheitspolitik ist 
längst Bestandteil fortschrittlicher 
Unternehmenspolitik. Jeder in den 
Gesundheitsschutz investierte Euro 
kommt den Unternehmen mit dem 
Faktor von 2,73 zugute. Daran sollte 
sich das Kultusministerium ein Bei-
spiel nehmen. Im Berufsschullehrer-
verband sind wir der Überzeugung, 
dass ein wirksamer Arbeits- und 
Gesundheitsschutz in den Kollegien 
wertschätzend aufgenommen wird 
und sich auf die Unterrichtsqualität 
positiv auswirkt. Gesündere Kolle-

ginnen und Kollegen arbeiten bzw. 
unterrichten gerne und sind länger 
gesund im Dienst.

Die Sonderschrift zum Arbeits- und 
Gesundheitsschutz hat den Charakter 
eines Leitfadens für die Kolleginnen 
und Kollegen. Es lohnt sich, wenn 
Sie – liebe Leserinnen und Leser – ein 
Blick in die Sonderschrift werfen und 
sich einen Überblick über die Bedeu-
tung des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes verschaffen. Auf den Be-
rufsschullehrerverband können Sie 
sich verlassen. Wir werden das The-
ma mit aller Kraft weiter verfolgen.

Ich danke den Mitgliedern des Refe-
rats Arbeits- und Gesundheitsschutz 
und den Autoren für das Engagement 
und die redaktionelle Arbeit an den 
Texten. Die vielfältigen Projekte und 
Fragestellungen, die die Gruppe um 
Jutta Schenk verfolgt und aufgreift, 
könnten auch Sie – liebe Kolleginnen 
und Kollegen – zur Mitarbeit im Re-
ferat motivieren.

Herbert Huber
Vorsitzender

Wir vergessen leider all zu oft,
dass wir schon dankbar dafür sein sollten,

jeden Morgen gesund aufzuwachen.

Autor unbekannt
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zum wiederholten (vierten) Male ha-
ben aktive und engagierte Mitglieder 
des BLV ein aktuelles Heft zum Thema 
„Arbeits- und Gesundheitsschutz“ an 
Beruflichen Schulen in Baden-Würt-
temberg auf den Weg gebracht. Wie ist 
der Stand der Dinge?

Der Lehrerberuf ist ein reizvoller und 
schöner Beruf, deswegen haben wir ihn 
gewählt.

Schnell wird aber klar, dass dieser Beruf 
hohe Herausforderungen an uns stellt. 
Wissenschaftliche Studien belegen, dass 
„kein anderer Beruf mit vergleichbar kri-
tischen Beanspruchungsverhältnissen“ 
gefunden werden konnte. (Uwe Schaar-
schmidt „Halbtagsjobber?“ Seite 15)

Die Belastungen für die Lehrerinnen und 
Lehrer sind in den letzten Jahren massiv 
gestiegen: Regionale Schulentwicklung, 
Flüchtlingsbeschulung, aufwändige, zei-
tintensive Prüfungsdurchführungen, Di-
gitalisierung, Inklusion, Individuelle För-

derung, Häufung der Schulversuche und 
nicht zuletzt auch die Durchführung des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes.

Um die psychischen und physischen 
Belastungen der Lehrkräfte darzulegen, 
wurde die zweite psychomentale Ge-
fährdungsumfrage (COPSOQ) in der 
Zeit von 2014 bis 2018 durchgeführt, 
die Ergebnisse liegen den Schulen vor. 
Leider lag die Teilnahmequote an vielen 
beruflichen Schulen in Baden-Würt-
temberg weit unter 50 %.

Weshalb war die Teilnahmebereitschaft 
nicht höher? Wurde die Erwartungen 
vieler Lehrerinnen und Lehrer nach 
Unterstützungsmaßnahmen nach der  
1. Umfrage nicht erfüllt?

Es gibt Haushaltsmittel, die für die 
Durchführung von Gesundheitstagen, 
Gesundheitskursen und Vorträgen zur 
Prävention und Ressourcenerhaltung 
von Schulen beantragt werden können. 
Doch die Mittel dafür sind begrenzt und 

wurden gekürzt. Und auch die Organisa-
tion bedeutet wieder freiwilligen und zu-
sätzlichen Einsatz von den Lehrkräften.

Positiv ist zu bewerten, dass gute und 
vielfältige Fortbildungsangebote des 
Kultusministeriums in den unterschied-
lichen Berufsphasen wahrgenommen 
werden können. 

Reicht das aus? Nein!

Für die vielen Aufgaben, die in den letz-
ten Jahren den Schulen vom KM und 
den RPs auferlegt worden sind, gibt es 
keine zusätzlichen Entlastungsstunden, 
die so bitter nötig wären. Nein, im Ge-
genteil: 2014 wurde das Entlastungs-
kontingent an beruflichen Schulen um 
bis zu 34 % gekürzt. Zusätzlich wurde 
für die älteren Kolleginnen und Kol-
legen die Altersermäßigung um zwei 
Jahre nach hinten verschoben, während 
die Lebensarbeitszeit erhöht wurde. So 
sieht keine alters- und lebensphasenge-
rechte Beschäftigung aus!

Doch es ist wichtig, dass die Ergebnis-
se der 2. COPSOQ-Erhebung an jeder 
Schule analysiert und aufgearbei-
tet werden – sonst ist so eine auf-
wändige und auch für Sie persönlich 
wichtige Untersuchung umsonst.

Schulleitungen und ÖPRs müssen inten-
siv zusammenarbeiten, um Belastungs-
spitzen zu erkennen und notwendige 
Maßnahmen einzuleiten. Die gesetz-
lich vorgeschriebenen Durchführungen 
von Arbeitsschutzausschutzsitzungen 
mit jährlicher Teilnahme der möglichst 
beratend und unterstützend wirkenden 
Betriebsärzte und Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit des B.A.D. müssen ernst 
genommen und durchgeführt werden.

Das Arbeitschutzgesetz fordert um-
fassende Gefährdungsbeurteilungen in 
Werkstätten, Labors und Küchen sowie 
Gefahrstoffverzeichnisse. Berufliche 
Schulen müssen dieser aufwändigen 
Pflicht bisher nachkommen. Aufgrund 
der Ergebnisse kann der Anspruch auf 
eine Vorsorgeuntersuchung durch ei-
nen Betriebsarzt des B.A.D generiert 
werden. Ein umfassendes Konzept liegt 
noch nicht vor. Die Situation am Kultus-
ministerium hat sich noch dadurch zu-
gespitzt, dass die Position des leitenden 
Betriebsarztes am KM seit Schuljahres-
beginn 2017 nicht besetzt ist. Im Schul-
jahr 2018/19 sollen endlich an Pilot-
schulen (davon vier Berufliche Schulen) 
die Organisation und Durchführbarkeit 
von Bildschirmarbeitsplatzuntersuchun-
gen durch den B.A.D getestet werden. 
Bis ein flächendeckendes Angebot vor-
liegt - das kann dauern. Wenn man be-
denkt, dass das Arbeitsschutzgesetz seit 
1996 auch für Lehrkräfte gilt, ist der 
Dienstherr seiner Pflicht zur Einhaltung 
der geltenden Gesetze nur ungenügend 
nachgekommen.

Die Durchführung eines sinnvollen, 
zielführenden Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes geht nicht zum Nulltarif. 
Schulleitungen und das Kollegium sollen 
Gesundheitstage und Gesundheitskurse 
organisieren sowie Gefährdungsbeurtei-

lungen durchführen. Dafür braucht es 
genügend Zeit. Ebenso müssen auch die 
Schulleitungen unterstützt werden. Sie 
tragen die Verantwortung für eine funk-
tionierende Arbeitssicherheit, für das 
BEM (Betriebliches Eingliederungsma-
nagement) und einen verantwortungs-
vollen Umgang mit den Ergebnissen der 
psychomentalen Gefährdungsbeurtei-
lung. Für eine gute Umsetzung benöti-
gen sie neben zeitlicher Entlastung auch 
gut konzipierte Weiterbildungen.

Leider sind auch die Finanzmittel für 
das Gesundheitsmanagement 2017 über 
alle Schularten hinweg um über 20 % 
gekürzt worden. Wie soll man zu einem 
integrierten, sinnvollen Gesundheits-
management kommen, wenn zusätzlich 
zu den Entlastungsstunden auch noch 
notwendige Gelder für Kurs-, Fitnessan-

gebote und Gesundheitstage gekürzt 
werden?

Die Industrie hat schon lange erkannt: 
Jeder in den Arbeits- und Gesundheits-
schutz investierte Euro bringt einen 
2,73-fachen Gewinn für die Unterneh-
men. Bei der Landesregierung und den 
dafür zuständigen Ministerien ist diese 
Erkenntnis noch nicht angekommen. 

Der BLV fordert die Landesregierung 
und die zuständigen Ministerien auf, 
einen Sondertopf mit Stunden für den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz ein-
zurichten, die Haushaltsmittel für das 
Gesundheitsmanagement zu erhöhen, 
den Arbeitsschutz voranzutreiben und 
weiter an einem zielführenden, struktu-
rierten und nachhaltigen Arbeits- und 
Gesundheitsmanagement zu arbeiten. 

Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Das Redaktionsteam Arbeits- und Gesundheitsschutz

Editorial

Sorgen Sie dafür, dass Sie gesund bleiben!

Nur zufriedene und gesunde Lehrkräfte sind gute Lehrkräfte. 

Grundlegende Sätze zur Gesunderhaltung aus dem Salutogenesekonzept (nach 
Antonovsky) können folgendermaßen zusammengefasst werden:

Menschen bleiben gesund, wenn

 Anforderungen vorhersehbar und einordnungsfähig sind,
 Chancen auf Einflussnahme bestehen,
 Ziele als erreichbar angesehen werden.

Um die Lesbarkeit der folgenden Texte zu erleichtern, haben wir beschlossen, nur die männlichen Formen zu verwenden, wenn 
beide Geschlechter gemeint sind. So werden schwerfällige Formulierungen vermieden. 

Jutta
Schenk

Gesunderhaltung am Arbeitsplatz ist nicht nur Pflicht 
für die Arbeitgeber, sondern auch Menschenrecht!
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Historie

Chronologie des Arbeits- und 
Gesundheitsschutz in Baden-Württemberg

1973: Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)

1996: Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

1998: für Arbeitnehmer des Landes geltenarbeitsmedizinische / sicherheitstechnische Regelungen der GUV 0.5.

1999: Ministerratsbeschluss zur Umsetzung des ASiG für Landesbeamte

2000: Betriebsärztliche Leitstelle am KM eingerichtet

2001: VwV: Dienstvereinbarungen (DV) zwischen den HPR / KM (Ziel: Test- und Pilotphasen  flächendeckende 
 Einführung im SJ 03/04)

2002/03: Pilotphase an 15 % der beruflichen Schulen Mai 03 bis Aufbereitung der analysierten Daten - Zusammen-
Juli 04 fassungen fehlen - flächendeckende Einführung wird ausgesetzt - erste Auswertung der Erfahrungsberichte -  
 wissenschaftliche Begleitung bestätigt Reliabilität/Valididät der Daten

Okt. 04: neues Rahmenkonzept wird vorgestellt
31. Dez. 04: Dienstvereinbarung von 2001 außer Kraft
Sept. 06 bis Pretestphase zur personenbezogenen Gefähr-
Nov. 07; dungsbeurteilung an Schulen / Schulkindergärten

ab SJ 08  flächendeckende Umsetzung der psychomentalen Gefährdungsanalyse   
1.10. 07:      Veröffentlichung des Rahmenkonzeptes für Arbeits- u. Gesundheitss. im K.u.U.
11.3.10  VWG- Beschluss ohne Rechtsbeschwerde beim BVG:
 Das Land ist zuständig für die Bestellung von Fachkräften für Arbeitssicherheit

01.01.14 Start der Sicherheitstechnischen Betreuung 

Sept. 14  Start der zweiten Erhebungsphase der Psychosozialen Gefährdungserhebung

2015/16 Fachberater*innen Arbeits- u. Gesundheitsschutz werden an allen RP zur Koordinierung und Beratung eingesetzt

2017 Rahmendienstvereinbarung zum betrieblichen Gesundheitsmanagement

Der BLV kämpft von Anfang an für den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz 

Gerd
Baumer G.B. Erinnerst du dich noch an unsere 

erste gemeinsame Veranstaltung beim 
Vorläuferverband des BLV – Baden- 
Württemberg, dem BLBS?
T.W. „Damals“ stand der klassische 
Arbeitsschutz in Werkstätten und 
Laboren der Beruflichen Schulen im 
Vordergrund. Computer hatten wir 
noch keine, dafür viele Overhead-
Folien 

G.B.Was fällt dir ein, wenn du an die 
erste Pilotphase der Betriebsärzt-
lichen Leitstelle des Kultusministeri-
ums 2002/03 denkst?
T.W. Kolleginnen und Kollegen star-
teten hoffnungsvoll in diese Befra-
gungsrunde. Sie waren froh darüber, 
dass sich endlich jemand für die en-
ormen Belastungen im Lehrerberuf 
interessierte. Natürlich erhofften 
sich die Lehrkräfte nach Auswertung 
der Befragung Verbesserungen in 
den Bereichen, die sich als besonders 
belastend herausgestellt hatten/ha-
ben?

G.B. 2001 wurde zwischen dem KM 
und den Hauptpersonalräten eine 
„Dienstvereinbarung zur psychome-
ntalen Gefährdungsbeurteilung der 
Arbeitsplätze der Lehrkräfte“ ausge-
handelt. 2017 wurde diese Dienstver-
einbarung von der „Rahmendienstver-
einbarung (RDV) zum betrieblichen 
Gesundheitsmanagement“ abgelöst. 
Sind wir in dieser Zeit weitergekom-
men?
T.W. In der Präambel der RDV wird 
der „ganzheitliche Ansatz zum Erhalt 
und zur Förderung der Gesundheit 
aller Beschäftigten in Bezug auf ihre 

dienstliche Tätigkeit“ festgeschrie-
ben. Für das KM ist das „betriebliche 
Gesundheitsmanagement Ausdruck 
seiner Fürsorgepflicht als Dienstherr“. 
Wir sind zwar weitergekommen, aber 
noch lange nicht am Ende angelangt. 
Bis zur Implementierung eines trag-
fähigen Gesundheitsmanagement-
systems (BGM)1 sind noch große 
Anstrengungen notwendig. Unsere 
Dualpartner mit ähnlichen Beschäf-
tigtenzahlen wie im Kultusbereich 
sind hier wesentlich weiter.

G.B. Schon 2001 erstellten wir beide 
eine gemeinsame Vorlage zur Imple-
mentierung von Fachberatern für Ar-
beits- und Gesundheitsschutz in den 
vier Regierungspräsidien, die damals 
im HPR rundweg abgelehnt wurde. 
Wie erklärst du dir den Sinneswandel, 
dass ab 2015 solche Fachberatertan-
dems an den Regierungspräsidien 
wirken?
T.W. Aufgrund der gestiegenen Akti-
vitäten im Arbeits- und Gesundheits-
schutz wurde schnell klar, dass die 
Regierungspräsidien diese Aufgaben 
nicht ohne zusätzliche Ressourcen 
schultern können. Aus diesen Grün-
den wurde den RP 2014 nach langem 
Kampf des HPR – BS die Möglichkeit 
eröffnet, „Fachberater für den Ar-
beitsschutz“ zu bestellen.

G.B. Wo liegen deine Schwerpunkte 
bei dieser Arbeit im RP- Freiburg?
T.W. Meine „Aufträge“ erhalte ich 
von den Referaten 76 und 71 und 
zwar immer dann, wenn sich Schul-
leitungen oder Kolleginnen und Kol-
legen mit umfangreichen Fragen zum 

Arbeits- und Gesundheitsschutz an 
das RPF wenden. Gemeinsam ent-
scheiden wir dann, ob zum Beispiel 
ein vor Ort Termin notwendig ist.
Seit 2014 verwalte ich auch die Mit-
tel im Gesundheitsmanagement und 
unterstütze die Schulen bei der Or-
ganisation und Durchführung von 
schulischen Gesundheitstagen. 2018 
haben mehr als 30 % aller Beruflichen 
Schulen im RPF einen Gesundheits-
tag durchgeführt. Alle neu ernannten 
Schulleiter und alle neu eingestellten 
technischen Lehrkräfte erhalten eine 
umfangreiche Schulung im Arbeits- 
und Gesundheitsschutz. Ich orga-
nisiere außerdem Fortbildungen für 
alle Schularten im Bereich A+G.

G.B. Mit dem vorliegenden Heft, er-
stellen wir seit 2004 die vierte Auf-
lage einer Sonderschrift zum The- 
ma Arbeits- und Gesundheitsschutz 
gemeinsam. Hat sich für dich diese 
Arbeit bewährt und hat unser Wirken 
das Thema im BLV voran gebracht?
T.W. Unsere „Pusteblumen-Heft“ aus 
dem Jahr 2014 entdecke ich immer 
wieder auf Schreibtischen oder Re-
galen der Beruflichen Schulen. Es 
wird noch immer gern herangezogen, 
wenn es z. B. um Fragen zur Gefähr-
dungsbeurteilung geht.
Wir haben viel erreicht, müssen aber 
am Ball bleiben und uns weiter für 
bessere Arbeitsbedingungen unserer 
Kolleginnen und Kollegen einsetzen.
Dazu gehören lernförderliche Schu-
len und Unterrichtsräume, alles an-
dere belastet uns zusätzlich. Es kann 
nicht sein, dass im 21. Jahrhundert 
und im Zeitalter von Industrie 4.0 der 

Interview mit Thomas Waldhecker (T.W.)
Fachberater für Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Freiburg
Interviewpartner Gerd Baumer (G.B.)

Historie

1 Wikipedia: Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) ist die Gestaltung, Lenkung und Entwicklung betrieblicher Strukturen und Pro-
zesse, um Arbeit, Organisation und Verhalten am Arbeitsplatz gesundheitsförderlich zu gestalten. Sie sollen den Beschäftigten und dem 
Unternehmen gleichermaßen zugutekommen
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beitsschutzgesetzes unter Berück- 
sichtigung der Anhänge 1 bis 5, des 
§ 7 der Gefahrstoff-verordnung und 
der allgemeinen Grundsätze des § 4 
des Arbeitsschutzgesetzes die not-
wendigen Maßnahmen für die sichere 
Bereitstellung und Benutzung der 
Arbeitsmittel zu ermitteln. 

Dabei hat er insbesondere die Ge-
fährdungen zu berücksichtigen, die 
mit der Benutzung des Arbeitsmit-
tels selbst verbunden sind und die 
am Arbeitsplatz durch Wechselwir-
kungen der Arbeitsmittel unterei-
nander oder mit Arbeitsstoffen oder 
der Arbeitsumgebung hervorgeru-
fen werden.

§ 4 Grundpflichten des Arbeitge-
bers
1.  Arbeitsmittel dürfen erst verwen-

det werden, nachdem der Arbeit-
geber

2. eine Gefährdungsbeurteilung durch- 
geführt hat,

3. die dabei ermittelten Schutzmaß- 
nahmen nach dem Stand der 
Technik getroffen hat und

4. festgestellt hat, dass die Ver-
wendung der Arbeitsmittel nach 
Stand der Technik sicher ist.

Für berufliche Schule empfiehlt sich 
die unten dargestellte Vorgehensweise.

Nach Durchführung der Gefähr-
dungsbeurteilung müssen Maßnah-
men zur Risikominimierung durchge-
führt werden. 

Dazu gibt es nach dem S-T-O-P-
Prinzip vier Möglichkeiten, das Risiko 
zu minimieren. Zu beachten ist in den 
beruflichen Schulen eine erhöhte Ge-
fährdung durch die Unerfahrenheit 
der Schülerinnen und Schüler. Viele 
von ihnen sind Berufsanfänger.

Die sachliche Zusammenfassung der 
Ergebnisse dient als Entscheidungs-
grundlage für das weitere Vorgehen.
Schutzziele werden auf Basis gesetz-
licher Grundlagen definiert. Maßnah-
menvorschläge runden die Zusam-
menfassung ab.
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Abkürzung Bedeutung
ASA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Arbeitsschutzausschuss
ASiG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Arbeitssicherheitsgesetz
ArbSchG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Arbeitsschutzgesetz
ArbMedVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

BA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Betriebsarzt/Betriebsärztin
B.A.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Betriebsärztlicher Dienst
COPSOQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Copenhagen Psychosocial Questionnaire
 Fragebogen zur Messung psychischer Belastungen bei der Arbeit

DGUV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
FFAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Freiburger Forschungsstelle für Arbeitswissenschaften

GefBu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Software der UKBW; Hilfsmittel zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung
GefStoffV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gefahrstoffverordnung
 Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen 

ÖVP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Örtliche Vertrauensperson der Schwerbehinderten

Outcome Skala. . . . . . . . . . . . . . . .Ergebnisskala, Einteilung in Gruppen

SiFa (früher auch FaSi genannt) . .Fachkraft für Arbeitssicherheit

SWAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Südwestdeutscher Augenoptiker-Verband
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Beschäftigte des Landes BW können bei teilnehmenden Augenoptikern des 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SAAV Bildschirmarbeitsplatzbrillen  ohne Zuzahlung erwerben

UKBW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Unfallkasse Baden-Württemberg
 Gesetzliche Unfallversicherung für Beschäftigte des Landes BW
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